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Stuttgart, den 24. März 2011 

 

Der LNV zur Naturschutzstrategie 2020 des Landes: 

„Der Gönner-Berg kreiste und gebar eine Mappus-Maus“ 
Naturschützer fühlen sich enttäuscht und getäuscht 
 

Der Vorsitzende des Landesnaturschutzverbandes (LNV), Reiner Ehret, kom-
mentierte heute den Beschluss des Ministerrates zur Umsetzung der Natur-
schutzstrategie 2020 wie folgt: „Das ist eine bittere Enttäuschung für alle Na-
turschützer, die an dem monatelangen Prozess zur Erarbeitung einer neuen 
Naturschutzstrategie mitgewirkt haben!“ 

Der meist korrekten Analyse des unbefriedigenden Zustandes des Naturschutzes im 
Lande lässt die Naturschutzministerin Tanja Gönner in ihrer Pressemitteilung 
95/2011 (http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/79755/) die enttäu-
schende Mitteilung folgen, die Landesregierung wolle im Jahr 2011 lediglich 2 Millio-
nen Euro in die Umsetzung der Strategie investieren. „Das ist weniger als ein Zehntel 
dessen, was nach eigenem Bekunden des Ministeriums pro Jahr nötig ist“, kritisierte 
Ehret. Es sei – so der LNV-Chef – eine Schande, dass derselbe Ministerrat für das 
völlig verfehlte Parkhaus auf dem Feldberg einen höheren Förderbetrag - nämlich 3 
Millionen Euro - freigestellt habe. Dies zeige deutlich, dass es auch der Durchset-
zungskraft von Ministerin Gönner nicht gelungen sei, die Betonköpfe in der Landes-
regierung von der Bedeutung des Schutzes unserer Natur zu überzeugen.  Ehret 
fühlt sich enttäuscht und auch getäuscht beim Vergleich des Beschlusses des Minis-
terrats mit der in vielen Monaten gemeinsam vom amtlichen und ehrenamtlichen Na-
turschützern erarbeiteten Strategie. Er folgerte: „Hier kreiste der Gönner-Berg und 
gebar eine Mappus-Maus!“ 
 
Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) ist Dachverband der Natur- und Um-
weltschutzverbände in Baden-Württemberg. In ihm sind 33 Vereine mit ca. 540.000 Mitgliedern organi-
siert. Er ist gemäß Naturschutzgesetz nach § 67 anerkannter Naturschutzverein und vertritt nach § 66 
Abs. 3 die Natur- und Umweltschutzvereine des Landes. 


